
x

193 

Amtsblatt für Brandenburg

Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg 

11. Jahrgang Potsdam, den 19.April 2000 Nummer 15 

Inhalt Seite 

Ministerium der Finanzen 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesumzugskostengesetz (BUKGVwV)  . . . . . . . . . . . . . 194 

Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung 

Öffentliche Ausschreibung der Ausrichtung des Brandenburger Dorffestes 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten 

Jahresbericht 1999 über die Ergebnisse der ersten und zweiten 
juristischen Staatsprüfungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen 

Auflösung der Fachklinik Beelitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

Beilage: Amtlicher Anzeiger Nr. 15/2000 



194 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 15 vom 19. April 2000 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift

zum Bundesumzugskostengesetz (BUKGVwV)


Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen

– 15.3 - 2712 - 08 – 

Vom 23. März 2000


Nach § 54 Abs. 1 Satz 2 Landesbeamtengesetz wird – soweit 
nichts anderes bestimmt ist – die vom Bundesministerium des In
nern erlassene Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes
umzugskostengesetz (BUKGVwV) vom 2. Januar 1991, zu
letzt geändert durch Verwaltungsvorschrift des Bundes vom 
25. Oktober 1999, für den Geltungsbereich des Landesbeamten
gesetzes erlassen und der Wortlaut nachstehend bekannt gegeben. 

Zusätzlich wird Folgendes bestimmt: 

a) Zu Textziffer 3.1.7: 

Anstelle des § 74 Abs. 2 Bundesbeamtengesetz ist für den 
Geltungsbereich des Landesbeamtengesetzes § 41 Abs. 2 
Landesbeamtengesetz (LBG) anzuwenden. 

b) Zu Textziffer 4.1.2: 

Anstelle des dort genannten Bundesdienstes treten der 
Landes-/Kommunaldienst bzw. der Dienst bei einer sonsti
gen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaft, 
Anstalt und Stiftung des öffentlichen Rechts. 

c) Zu Textziffer 4.2.1: 

Anstelle der dort genannten Bundesbediensteten treten Lan
desbedienstete bzw. Bedienstete der Gemeinden und Ge
meindeverbände und Bedienstete der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts. 

d) Zu Textziffer 6.1.2 sechster Absatz: 

Dieser Absatz findet im Land Brandenburg keine Anwen
dung, da die Anwendung des Dienstrechtlichen Begleitge
setzes vom 30. Juli 1996 aufgrund § 54 Abs. 1 Satz 1 LBG 
ausgeschlossen ist. 

e) Zu Textziffer 12.5.2 Satz 2: 

Zusätzlich zu den bundeseigenen oder im Besetzungsrecht 
des Bundes stehenden Mietwohnungen sind die landes-/ 
kommunaleigenen oder im Besetzungsrecht des Landes/der 
Kommunen stehenden Mietwohnungen mit einzubeziehen. 
Gleiches gilt für die eigenen oder im Besetzungsrecht einer 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts stehen
den Mietwohnungen. 

f) Zu Textziffer 12.5.3: 

Bei der Anwendung dieser Textziffer ist das Rundschreiben 
des Ministeriums der Finanzen (MdF) vom 19. März 1997 

(ABl. S. 308) zu beachten (Vermutung der Behebung des 
Wohnungsmangels innerhalb des 10-Monats-Zeitraums). 

g) Zu Textziffer 12.5.15: 

Anstelle der dort genannten obersten Bundesbehörden tre
ten die obersten Landesbehörden bzw. die in § 4 Abs.1 Nr. 2 
und 3 LBG genannten obersten Dienstbehörden. 

Anlage 
zum Rundschreiben des MdF vom 23. März 2000 

- 15.3-2712-08 -

Allgemeine Verwaltungsvorschrift

zum Bundesumzugskostengesetz (BUKGVwV)


Vom 2. Januar 1991 (GMBl S. 65)

in der Fassung der Verwaltungsvorschrift


Vom 25. Oktober 1999 (GMBl S. 787)


Nach § 15 Abs. 2 des Bundesumzugskostengesetzes vom 
11. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2682) wird im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister der Justiz und dem Bundesminister der 
Verteidigung folgende allgemeine Verwaltungsvorschrift erlas
sen: 

1.	 Zu § 1 (bleibt frei) 

2.	 Zu § 2 

2.0	 Allgemeines 

Ein Umzug „aus Anlass“ einer Maßnahme nach den 
§§ 3 und 4 liegt nur vor, wenn sich die neue Wohnung am 
Dienstort oder an einem Ort befindet, der mit der neuen 
Dienststätte in einem räumlichen Zusammenhang steht, 
d. h. der Berechtigte seine Wohnung so wählt, dass er in 
der ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Dienstge
schäfte nicht beeinträchtigt wird. Liegt die neue Woh
nung außerhalb des Einzugsgebietes, hat die Dienststel
le vor dem Umzug zu prüfen, ob diese Voraussetzung 
vorliegt. 

3.	 Zu § 3 

3.0	 Allgemeines 

3.0.1	 Vor dienstlichen Maßnahmen, die mit einer Zusage der 
Umzugskostenvergütung verbunden werden sollen (aus
genommen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen), ist der 
Berechtigte zu hören; dabei sind auch die umzugsbezoge
nen persönlichen und familiären Verhältnisse zu erörtern. 
Das Ergebnis der Anhörung ist aktenkundig zu machen. 

Die Zusage der Umzugskostenvergütung ist ein aus
schließlich begünstigender Verwaltungsakt, der nicht 
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selbständig angefochten werden kann. Ob dem Berech
tigten ein Umzug zugemutet werden kann, ist bereits bei 
der Vorbereitung der Personalmaßnahme abzuwägen 
(BVerwG, Urteil vom 9.1.1989 - 6 C 47.86 - BVerwGE 
81, 149). Dabei ist mit zu berücksichtigen, dass dem Be
rechtigten, dem die Zusage der Umzugskostenvergütung 
trotz Vorliegens von Hinderungsgründen erteilt wird, 
Trennungsgeld nach Wegfall des Wohnungsmangels nur 
im Rahmen des § 12 Abs. 3 gewährt werden kann. 

3.0.2	 Darf ein Berechtigter aufgrund allgemeiner Anordnung 
nicht am neuen Dienstort wohnen, ist ihm die Umzugs
kostenvergütung für einen Umzug an den Ort zuzusa
gen, in dem er wohnen soll. Ist einem im Ausland an der 
deutschen Grenze beschäftigten Berechtigten ein im In
land gelegener Ort als dienstlicher Wohnsitz zugewie
sen, so ist ihm die Umzugskostenvergütung aus Anlass 
der Versetzung (§ 3 Abs. 1 Nr. 1), der Einstellung (§ 4 
Abs. 1 Nr. 1) oder der Abordnung (§ 4 Abs. 1 Nr. 2) für 
einen Umzug an diesen Ort zuzusagen. 

3.0.3	 Die Zusage der Umzugskostenvergütung kann nach den 
Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes wider
rufen werden. 

Hat der Berechtigte eine vorläufige Wohnung (§ 11 
Abs. 1) bezogen, so kann die Zusage nur widerrufen 
werden, soweit sie sich auf den weiteren Umzug in die 
endgültige Wohnung bezieht; § 11 Abs. 3 ist anzuwen
den. Sie darf nicht widerrufen werden, wenn der Be
rechtigte bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses in
folge Erreichens der Altersgrenze, Dienstunfähigkeit 
oder Todes in einer vorläufigen Wohnung gewohnt hat 
und die für die Anerkennung nach § 11 Abs. 1 maßge
benden Gründe noch bestehen. 

3.1	 Zu Absatz 1 

3.1.1	 Die Zusage der Umzugskostenvergütung aus Anlass ei
ner Versetzung aus dienstlichen Gründen an einen ande
ren Ort als den bisherigen Dienstort (§ 3 Abs. 1 Nr. 1) ist 
dann nicht mehr erforderlich, wenn der Versetzung eine 
andere dienstliche Maßnahme mit Zusage der Umzugs
kostenvergütung an denselben Dienstort bereits voraus
gegangen ist. Voraussetzung ist jedoch, dass sich diese 
dienstlichen Maßnahmen unmittelbar aneinander an
schließen. 

3.1.2	 Von der Zusage der Umzugskostenvergütung ist in den 
Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a und b abzuse
hen, wenn im Einzelfall oder erfahrungsgemäß die dem 
Dienstherrn nach dem Umzugskostenrecht entstehen
den Gesamtkosten (z. B. die Umzugskostenvergütung 
für den Umzug und einen evtl. Rückumzug, einschließ
lich Trennungsgeld) höher sein werden als das für die 
Dauer der dienstlichen Maßnahme voraussichtlich zu 
zahlende Trennungsgeld. Dies gilt nicht, wenn der Um
zug aus dienstlichen Gründen notwendig ist oder dem 
Berechtigten unter Würdigung aller Umstände, insbe
sondere der Familienverhältnisse, ein Verzicht auf den 
Umzug nicht zuzumuten ist. 

3.1.3	 § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und b ermöglicht es auch, 
der durch häufige Versetzungen belasteten familiären 
Situation verheirateter Berechtigter angemessen Rech
nung zu tragen, wenn sie ihre bisherige Wohnung beibe
halten und am neuen Dienstort getrennten Haushalt 
führen (vgl. hierzu auch BVerwG, Urteil vom 9.1.1989 
- 6 C 47.86 - BVerwGE 81, 149). Gleiches gilt für ver
witwete, geschiedene und ledige Berechtigte, wenn sie 
unter den gleichen Voraussetzungen mit berücksichti
gungsfähigen Kindern (§ 40 Abs. 3 BBesG) in häusli
cher Gemeinschaft leben. Zugunsten dieser Berechtig
ten ist daher bei Versetzungen aus dienstlichen Gründen 
im Inland, bei denen von vornherein mit einer weiteren 
Versetzung innerhalb von drei Jahren zu rechnen ist, die 
Umzugskostenvergütung dann nicht zuzusagen, wenn 
die Dienststelle unter Abwägung der dienstlichen Be
lange im Hinblick auf die persönlichen Verhältnisse des 
Berechtigten einen Umzug an den neuen Dienstort für 
unangemessen hält. Die Gründe für die Nichtzusage 
sind aktenkundig zu machen. 

Dies gilt für höchstens zwei Versetzungen innerhalb der 
Dienstzeit des Berechtigten. 

3.1.4	 Die Umzugskostenvergütung darf auch dann nicht zuge
sagt werden, wenn der Berechtigte schon im Einzugsge
biet wohnt (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c). Maßgebend 
für die Frage, ob die Wohnung im Einzugsgebiet liegt, 
ist allein ihre Entfernung von der neuen Dienststätte. 
Die Zusage ist nicht zu erteilen, wenn die Wohnung im 
neuen Dienstort liegt. 

Bei der Berechnung der 30-km-Grenze ist die kürzeste 
„üblicherweise befahrene Strecke“ von der Wohnung 
zur Dienststätte zugrunde zu legen. Üblicherweise be
fahrene Strecken sind die Verkehrswege, auf denen die 
Dienststätte mit regelmäßig verkehrenden Beförde
rungsmitteln oder mit privaten Kraftfahrzeugen erreicht 
werden kann. Dabei kommt es nicht darauf an, welchen 
Verkehrsweg der Berechtigte persönlich benutzt. 

3.1.5	 Der Verzicht auf die Zusage der Umzugskostenvergü
tung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d ist schriftlich zu 
erklären. 

3.1.6	 Wird die Umzugskostenvergütung aus den in § 3 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe a bis d genannten Gründen nicht zuge
sagt, so ist dies dem Berechtigten zugleich mit der Ver
setzungsverfügung bekannt zu geben. 

3.1.7	 Bei den in § 3 Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Umzügen han
delt es sich z. B. um solche aufgrund einer Anweisung 
nach § 74 Abs. 2 BBG. 

4.	 Zu § 4 

4.1	 Zu Absatz 1 

4.1.1	 Wegen der Bezugnahme auf § 3 Abs. 1 Nr. 1 kann die 
Umzugskostenvergütung in den Fällen des § 4 Abs. 1 
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nur für Umzüge an einen anderen Ort als den bisherigen 
Dienstort, in den Fällen der Einstellung an einem ande
ren Ort als dem bisherigen Wohnort zugesagt werden. 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis d gilt entsprechend. 

4.1.2	 Aus Anlass der Einstellung (§ 4 Abs. 1 Nr. 1) kann die 
Zusage der Umzugskostenvergütung erteilt werden, 
wenn feststeht oder davon auszugehen ist, dass der Be
dienstete im Bundesdienst bleibt und der Umzug an den 
Einstellungsort unter Berücksichtigung der dortigen 
Verwendungsdauer wirtschaftlicher als eine Trennungs
geldgewährung ist. Bei Einstellungen aus dem Ausland 
muss ein besonderes dienstliches Interesse vorliegen, 
wenn die Zusage erteilt werden soll. 

4.1.3	 Abordnung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 2 ist auch die Ab
ordnung im Rahmen der Ausbildung nach § 22 Abs. 3 
BRKG. 

4.1.4	 Ledigen Berechtigten ohne Wohnung im Sinne des § 10 
Abs. 3, die für eine Dauer bis zu drei Monaten abgeord
net werden, ist die Umzugskostenvergütung im Regel
falle nicht zuzusagen. Bei Abordnungen für eine Dauer 
von mehr als drei Monaten kann von der Zusage der 
Umzugskostenvergütung abgesehen werden, wenn da
von auszugehen ist, dass der Berechtigte wegen der Ver
hältnisse auf dem Wohnungsmarkt 

- am neuen Dienstort vor Ablauf des Abordnungs
zeitraumes eine Wohnung im Sinne des § 2 Abs. 1 
Satz 3 TGV nicht erlangen kann oder 

- am bisherigen Dienstort nach Aufhebung der Ab
ordnung für die Wiedererlangung einer entspre
chenden Wohnung einen Zeitraum benötigt, der 
mindestens der Dauer der Abordnung entspricht. 
Bei Gewährung von Unterkunft des Amtes wegen 
oder Gemeinschaftsunterkunft am bisherigen und 
neuen Dienstort ist die Umzugskostenvergütung im 
Regelfalle mit Beginn der dienstlichen Maßnahme 
zuzusagen. 

4.1.5	 Bei Berechtigten mit Wohnung im Sinne des § 10 Abs. 3 
richtet sich die Zusage der Umzugskostenvergütung 
nach den allgemeinen Regeln. 

4.1.6	 Zum Wohnungsbegriff im Sinne der Textziffern 4.1.4 
und 4.1.5 siehe Textziffer 10.3. 

4.2	 Zu Absatz 2 

Die Umzugskostenvergütung kann aus Anlass der Räu
mung einer der in § 4 Abs. 2 Nr. 2 bezeichneten Woh
nungen auf dienstliche Weisung nur zugesagt werden, 
wenn die Wohnung 

a)	 für dienstliche Zwecke benötigt wird, 
b)	 für einen anderen Bundesbediensteten benötigt 

wird, der Empfänger von Trennungsgeld ist oder aus 
dienstlichen Gründen in ihr wohnen soll, 

c)	 wegen ihrer Miethöhe nicht mehr den Einkommens
verhältnissen des Berechtigten entspricht und einem 
einkommensschwächeren oder einem einkommens
stärkeren Bundesbediensteten zugewiesen werden 
soll, 

d)	 für den Berechtigten infolge Verringerung der zu 
seiner häuslichen Gemeinschaft gehörenden Perso
nen zu groß geworden ist und für einen anderen 
Bundesbediensteten benötigt wird, 

e)	 von dem Berechtigten wegen eines allgemein beste
henden Wohnungsmangels am Dienstort geräumt 
werden soll. 

Das dienstliche Interesse an der Räumung ist nicht da
durch ausgeschlossen, dass die Initiative zum Tätigwer
den der Verwaltung vom Mieter ausgeht. Die Zusage der 
Umzugskostenvergütung kann nicht erteilt werden, 
wenn der Berechtigte die Wohnung ohnehin räumen 
will. Davon ist in den Fällen auszugehen, in denen er 
z. B. eine andere Wohnung bereits gemietet hat oder ein 
eigenes Haus (Eigentumswohnung) beziehen will. 

Die Umzugskostenvergütung kann ferner nicht zugesagt 
werden, wenn der Berechtigte 

a)	 durch sein Verhalten dem Vermieter das Recht zur 
fristlosen Kündigung des Mietvertrages gegeben 
hat, 

b)	 auf eigenen Antrag aus dem Dienstverhältnis entlas
sen werden soll 
oder 

c)	 durch sein Verhalten Anlass zur Entlassung aus dem 
Dienstverhältnis gegeben hat. 

4.2.2	 Die Zusage der Umzugskostenvergütung wegen des Ge
sundheitszustandes ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 dann zu er
teilen, wenn dieser wegen der Dauer und Schwere der 
Erkrankung ein dauerndes Verbleiben in der bisherigen 
Wohnung aus medizinischen Gründen unzumutbar er
scheinen lässt. 

Vertrauensarzt im Sinne dieser Vorschrift ist auch der 
von der Dienstbehörde mit diesen Aufgaben betraute 
Arzt. Die Kosten der ärztlichen Bescheinigung trägt der 
Berechtigte. 

4.2.3	 Ortszuschlag im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 3 und 4 ist ab 
1. Juli 1997 der Familienzuschlag (In-Kraft-Treten des 
Artikels 3 Nr. 13 Reformgesetz vom 24. Februar 1997, 
BGBl. I S. 322, 331, mit dem der Ortszuschlag zum Fa
milienzuschlag umgestaltet worden ist). 

4.2.4	 Bei der Ermittlung der zustehenden Zimmerzahl nach 
§ 4 Abs. 2 Nr. 4 ist die bevorstehende Geburt eines Kin
des zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt für eine zur 
Annahme als Kind in die häusliche Gemeinschaft auf
genommene Person. 
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5.	 Zu § 5 

5.1	 Zu Absatz 1 (bleibt frei) 

5.2	 Zu Absatz 2 

Zuwendungen im Sinne des § 5 Abs. 2 sind sowohl 
Geldbeträge als auch Sachleistungen. 

Beschäftigungsstelle kann auch eine Stelle außerhalb 
des öffentliches Dienstes sein. 

5.3	 Zu Absatz 3 

Die Vorschrift des § 5 Abs. 3 setzt nicht voraus, dass die 
Umzugskostenvergütung während des Beamtenverhält
nisses gewährt worden ist, sie erfasst auch die Umzugs
kostenvergütung aus der Zeit eines vorausgegangenen 
Arbeitsverhältnisses. Bei Anwendung der Vorschrift 
sind das Arbeitsverhältnis und das sich anschließende 
Beamtenverhältnis als eine Einheit anzusehen. 

Ein Statuswechsel ist kein vom Berechtigten zu vertre
tender Grund im Sinne der genannten Vorschrift. 

6.	 Zu § 6 

6.1	 Zu Absatz 1 

6.1.1	 Für die Erstattung der Beförderungsauslagen sind die 
Textziffern 6.1.2 bis 6.1.7 maßgebend. 

6.1.2	 Wird zur Durchführung des Umzuges ein Speditionsun
ternehmen in Anspruch genommen, ist zur Ermittlung 
der notwendigen Auslagen für das Befördern des Um
zugsgutes wie folgt zu verfahren: 

Der Berechtigte ist in der Wahl des Möbelspediteurs 
grundsätzlich frei. Zur Ermittlung der notwendigen Be
förderungsauslagen hat er vor Durchführung des Umzu
ges mindestens zwei rechtlich und wirtschaftlich selb
ständige Spediteure unabhängig voneinander und ohne 
gegenseitige Kenntnis mit der Besichtigung des Um
zugsgutes und der Abgabe je eines vollständigen und 
umfassenden Kostenvoranschlages zu beauftragen. Es 
ist nicht zulässig, dass der Spediteur für den Berechtigten 
ein Konkurrenzangebot einholt. Die Besichtigung des 
Umzugsgutes ist vom Berechtigten im Antrag auf Ab
schlag und in der Umzugskostenrechnung zu bestätigen. 

Die Kostenvoranschläge müssen einen verbindlichen 
Höchstpreis enthalten, der bei der Abrechnung des 
tatsächlichen erbrachten Leistungsumfangs auf der 
Grundlage der in dem Kostenvoranschlag ausgewiese
nen Einheitspreise für die Beförderungsleistung und 
Nebenleistungen nicht überschritten werden darf. 

Art und Umfang der im Einzelnen zu erbringenden Um
zugsleistungen für den geschlossenen durchzuführen
den Umzug müssen im Leistungsverzeichnis des Kos
tenvoranschlags enthalten sein. Der Umfang des Um

zugsgutes, die Fracht von Haus zu Haus, Zeitaufwand 
und Lohnkosten für Be- und Entladen, für im Einzelnen 
zu bezeichnende Nebenleistungen wie Ab- und Auf
schlagen der Möbel, Ein- und Auspacken, Packmaterial 
sowie Abfuhr des Leermaterials, sind einzeln auszuwei
sen. Der benötigte Laderaum ist anhand einer Umzugs
gutliste gemäß dem Muster der Anlage1 zu ermitteln. 

Erstattet werden die Beförderungsauslagen nach dem 
Kostenvoranschlag mit dem niedrigsten Höchstpreis, und 
zwar auf der Grundlage einer Abrechnung der tatsächli
chen erbrachten Beförderungsleistung und Nebenleis
tungen zu den Einheitspreisen im Kostenvoranschlag. Ist 
der Umfang des Umzugsgutes oder der Zeitaufwand 
größer als im Kostenvoranschlag angegeben, ist jedoch 
nur der vereinbarte Höchstpreis erstattungsfähig. 

Bei einem Umzug aus Anlass einer personellen Maß
nahme im Zusammenhang mit dem Beschluss des Deut
schen Bundestages vom 20. Juni 1991 zur Vollendung 
der Einheit Deutschlands (§ 1 des Dienstrechtlichen Be
gleitgesetzes vom 30. Juli 1996, BGBl. I S. 1183) hat der 
Berechtigte keinen zweiten Kostenvoranschlag vorzule
gen, falls er einen Möbelspediteur wählt, mit dem der 
Rahmenvertrag für Umzüge von Bediensteten anlässlich 
der Umsetzung des Berlin/Bonn-Gesetzes abgeschlos
sen worden ist. Falls kein Rahmenvertragspartner ge
wählt wird, sind die Beförderungsauslagen nach dem 
Rahmenvertrag der erstattungsfähige Höchstbetrag. 

Der Berechtigte hat die Kostenvoranschläge so rechtzei
tig vorzulegen, dass eine Kostenprüfung vor Auftragser
teilung erfolgen kann. Zum Preisvergleich können in 
Zweifelsfällen weitere Vergleichsangebote eingeholt 
werden; dies könnte etwa erforderlich werden, wenn An
lass zu der Annahme besteht, dass die beiden vorgeleg
ten Kostenvoranschläge abgesprochen sind. 

Sobald die zuständige Dienststelle die Kostenvoran
schläge geprüft und mitgeteilt hat, welches Angebot er
stattungsfähig ist, kann der Berechtigte mit dem Umzug 
beginnen. 

6.1.3	 Zu den Beförderungsauslagen gehören auch die Ausla
gen für die Versicherung des Umzugsgutes gegen Trans
port- und Bruchschäden. Über die Haftung des Unter
nehmens nach § 451 in Verbindung mit §§ 425 ff., 
§§ 451 d bis 451 g HGB hinaus können Transportversi
cherungsauslagen oder Prämien zur Haftungserweite
rung für diejenige Versicherungssumme erstattet wer
den, die der privaten Hausrat- oder Feuerversicherungs
summe entspricht. Eine höhere Versicherungssumme 
kann berücksichtigt werden, wenn sie durch eine Um
zugsgutliste nach dem Muster der Anlage zu Textziffer 
6.1.2 mit jeweiligen Wertangaben (Zeitwert) nachge
wiesen wird. Als notwendige Auslagen für die Trans
portversicherung können bis zu 2,5 vom Tausend der 
maßgebenden Versicherungssumme erstattet werden. 

1 Nicht beigefügt; die Umzugsgutliste wird auf Anforderung über
sandt (MdF - Referat 15) 
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Hat die Behörde für Umzüge ihrer Bediensteten mit be
stimmten Versicherungsunternehmen Rahmenverträge 
abgeschlossen, ist die Transportversicherungsprämie 
nach dem Rahmenvertrag gleichzeitig der erstattungs
fähige Höchstbetrag. 

6.1.4	 Bei Umzügen vom Inland an einen Ort außerhalb eines 
EU-Mitgliedstaates und umgekehrt ist für den Möbel
transport insgesamt grundsätzlich keine Umsatzsteuer 
zu entrichten. Das gilt auch für die mit dem Umzug not
wendigerweise verbundenen Nebenleistungen (z. B. 
Ein- und Auspacken des Umzugsgutes, Gestellung von 
Packmaterial), wenn diese Nebenleistungen von dem
selben Unternehmer bewirkt werden, der auch den Mö
beltransport durchführt. Umsatzsteuerbeträge, die bei 
diesen Umzügen den Umziehenden vom Unternehmer 
für die Beförderung des Umzugsgutes und für die be
zeichneten Nebenleistungen in Rechnung gestellt wer
den, sind deshalb nicht erstattungsfähig. 

Die Beförderung von Umzugsgut, die in dem Gebiet von 
zwei verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union beginnt und endet (innergemeinschaftliche Um
züge), wird an dem Ort ausgeführt, an dem die Beförde
rung beginnt. Demnach unterliegen innergemeinschaft
liche Umzüge der deutschen Umsatzsteuer, wenn die 
Beförderung im Bundesgebiet beginnt. Beginnt die Be
förderung des Umzugsgutes in einem anderen Mitglied
staat, unterliegt sie der Umsatzbesteuerung dieses Mit
gliedstaates. Es kommt nicht darauf an, ob der Beförde
rungsunternehmer in dem Mitgliedstaat, in dem die Be
förderung beginnt, ansässig ist. 

Bei innergemeinschaftlichen Umzügen von Mitglie
dern einer in dem Gebiet eines anderen EU-Mitglied
staates ansässigen ständigen diplomatischen Mission 
oder berufskonsularischen Vertretung an einen Ort 
außerhalb des Bundesgebietes wird nach Regelungen 
des Gemeinschaftsrechts Umsatzsteuerbefreiung ge
währt, wenn die genannten Personen im Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme der Speditionsleistung bereits Mit
glied der im Gastmitgliedstaat ansässigen Auslandsver
tretung sind und die Voraussetzungen und Beschrän
kungen des Gastmitgliedstaates für die Steuerbefreiung 
erfüllen bzw. einhalten. Bei Umzügen des vorgenann
ten Personenkreises von einem anderen EU-Mitglied
staat in das Bundesgebiet richtet sich die umsatzsteuer
liche Behandlung nach dem Recht des Mitgliedstaates, 
in dem die Beförderung beginnt. Dies gilt auch für Um
züge, die für deutsche Truppenangehörige, die in ande
ren Mitgliedstaaten stationiert sind, oder für Mitglieder 
einer im Gebiet eines anderen Mitgliedstaates ansässi
gen zwischenstaatlichen Einrichtung durchgeführt wer
den. Mitgliedern einer im Bundesgebiet ansässigen 
zwischenstaatlichen Einrichtung werden jedoch nach 
dem geltenden Privilegienübereinkommen und Sitz
staatabkommen grundsätzlich keine umsatzsteuerliche 
Privilegien eingeräumt. 

Vom Spediteur in Rechnung gestellte Versicherungs
beiträge unterliegen als Teil seiner Gesamtleistung der 

Umsatzsteuer, die jedoch umzugskostenrechtlich nicht 
als notwendig erstattungsfähig anerkannt werden kann. 

6.1.5	 Bei Umzügen ohne Inanspruchnahme eines Spediteurs 
(z. B. Umzüge in Eigenregie) werden die nachgewiese
nen notwendigen Auslagen erstattet. Das gilt nicht, 
wenn die Arbeiten vom Berechtigten selbst oder von mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen (§ 6 
Abs. 3 Satz 2 und 3) durchgeführt werden. 

6.1.6	 Auslagen für das Befördern eines Kraftfahrzeugs durch 
einen Spediteur sind keine notwendigen Beförderungs
auslagen im Sinne des § 6 Abs. 1. Für das Überführen 
des zum Umzugsgut gehörenden privaten Kraftfahr
zeugs durch den Bediensteten oder einen Angehörigen 
vom bisherigen zum neuen Wohnort wird eine Entschä
digung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 BRKG gewährt. 

Für die Überführung eines zum Umzugsgut gehörenden 
Wohnwagenanhängers oder eines anderen im Straßen
verkehr zugelassenen Pkw-Anhängers von der bisheri
gen zur neuen Wohnung wird unabhängig von dessen 
Größe daneben eine Entschädigung von 0,12 DM/km 
gewährt. 

6.1.7	 Maßstab für die Angemessenheit sind die Transportmit
tel, die üblicherweise für einen Umzug benötigt werden. 
Üblich sind Möbelwagen und selbständig zu über
führende eigene Kraftfahrzeuge, Wohnwagenanhänger 
oder andere im Straßenverkehr zugelassene Pkw-An
hänger. Ein unverhältnismäßig großer Möbelwagen
raum übersteigt die Grenze der Angemessenheit. Dies 
ist auch der Fall, wenn für den Transport andere als die 
genannten Fahrzeuge benötigt werden. Ein oder zwei 
Pferde gehören daher zum Umzugsgut, wenn sie als An
hängerlast mit einem Personenkraftwagen transportiert 
werden (BVerwG, Urteil v. 17.9.1987 - 6 C 28.86 
Buchholz 261 § 4 Nr. 2). 

6.2	 Zu Absatz 2 

Die Kosten für das Einlagern von Umzugsgut werden 
nicht berücksichtigt. 

7.	 Zu § 7 

7.1	 Zu Absatz 1 

7.1.1	 Wenn einem ledigen Berechtigten ohne Wohnung im 
Sinne des § 10 Abs. 3 die Zusage der Umzugskostenver
gütung aus Anlass der Einstellung (§ 4 Abs. 1 Nr. 1), Ab
ordnung (§ 4 Abs. 1 Nr. 2) oder Versetzung (§ 3 Abs. 1 
Nr. 1) erteilt wird, ist die Einstellungs-, Dienstantritts
oder Versetzungsreise als Umzugsreise nach § 7 Abs. 1 
mit der Folge abzurechnen, dass in diesen Fällen kein 
Anspruch auf Erstattung der Auslagen für eine Reise zur 
Vorbereitung und Durchführung des Umzugs besteht. 
Auf den Umfang des Umzugsgutes kommt es dabei 
nicht an. 
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Voraussetzung hierfür ist, dass dem Berechtigten die 
Zusage der Umzugskostenvergütung vor Antritt der Rei
se bekannt gegeben wurde und dass er sein gesamtes 
Umzugsgut (§ 6 Abs. 3) auf der Reise mit sich führt; der 
Umzug gilt sodann als beendet. Eine entsprechende Er
klärung ist von dem Berechtigten bei Abrechnung der 
Reisekostenvergütung abzugeben. 

7.1.2	 Benutzt ein Berechtigter bei Durchführung der Um
zugsreise sein privateigenes Kraftfahrzeug, so ist bei der 
Festsetzung der Reisekostenvergütung von der Ein
schränkung des § 6 Abs. 1 Satz 2 BRKG aus triftigen 
Gründen abzusehen, sofern nicht bereits Weg
streckenentschädigung für dieses Kraftfahrzeug ge
währt worden ist. 

7.2	 Zu Absatz 2 (bleibt frei) 

7.3	 Zu Absatz 3 

§ 7 Abs. 3 Satz 3 behandelt den Fall des Vorwegumzugs. 
Die Vorschrift geht davon aus, dass die Reise vom bis
herigen zum neuen Wohnort die Umzugsreise (§ 7 
Abs. 1) und die spätere Reise aus Anlass des Dienstan
tritts eine Dienstreise (§ 16 Abs. 1 Satz 1 BRKG) ist. 

8.	 Zu § 8 

8.0	 Allgemeines 

8.0.1	 Mietentschädigung kommt nur in Betracht, wenn für 
dieselbe Zeit Miete aus zwei Mietverhältnissen zu zah
len ist. In diesem Fall wird eine Miete erstattet. 

Der Zwang zur doppelten Mietzahlung besteht im Re
gelfalle erst von dem Zeitpunkt an, zu dem die dienstli
che Maßnahme mit Zusage der Umzugskostenvergü
tung wirksam wird. Er kann jedoch auch vorliegen, 
wenn der Umzug vor dem Wirksamwerden der dienstli
chen Maßnahme (sog. Vorwegumzug) aus Fürsorge oder 
fiskalischen Gründen (z. B. zur Einsparung von Tren
nungsgeld) als notwendig anerkannt werden kann. Sol
che Gründe können z. B. der Schulbesuch eines Kindes 
zum Beginn eines Schuljahres sein. 

8.0.2	 Die Miete wird ohne Rücksicht auf die Größe der Woh
nung erstattet. Die Erstattung ist jedoch in offenkundi
gen Missbrauchsfällen einzuschränken, z. B. bei außer
gewöhnlich luxuriösen Wohnungen. 

8.0.3	 Nach Lage des Einzelfalles kann eine Mietentschädi
gung nach § 8 Abs. 2 von einer Mietentschädigung nach 
§ 8 Abs. 1 innerhalb eines Monats abgelöst werden. 
Steht Mietentschädigung nicht für einen vollen Kalen
dermonat zu, ist die Entschädigung in Anlehnung an § 3 
Abs. 4 BBesG tageweise festzusetzen. 

8.1	 Zu Absatz 1 (bleibt frei) 

8.2	 Zu Absatz 2 

Die neue Wohnung kann noch nicht benutzt werden, 
wenn noch notwendige umfangreiche Instandsetzungs
arbeiten oder Schönheitsreparaturen durchzuführen sind 
und für diese Zeit bereits Miete gezahlt werden muss. 

9.	 Zu § 9 

9.1	 Zu Absatz 1 

Entsprechende Auslagen für eine eigene Wohnung sind 
auch die Maklergebühren für den Erwerb eines Grund
stücks, auf dem die eigene Wohnung errichtet wird. Ein 
Einstellplatz o. Ä. ist wie eine Garage zu behandeln. 

9.2	 Zu Absatz 2 

Ob der zusätzliche Unterricht durch den Umzug bedingt 
ist, hat der Berechtigte in geeigneter Weise nachzuwei
sen, z. B. durch eine Bescheinigung der Schule. 

9.3	 Zu Absatz 3 

9.3.1	 Zu den Auslagen für einen Kochherd bzw. Ofen gehören 
die Anschaffungskosten, die evtl. anfallenden Auslagen 
für die Anlieferung der Gegenstände und ggf. anfallen
de Kosten für das Anschließen der Geräte. Bei den An
schlusskosten handelt es sich um Auslagen, die für die 
notwendige Verbindung der Geräte an das vorhandene 
Energienetz bzw. an vorhandene Schornsteine anfallen, 
um sie gebrauchsfertig zu machen. Reichen die vorhan
denen Anschlüsse nicht aus und werden deshalb zusätz
liche Arbeiten für die Verlegung von Anschlussleitungen 
oder Ähnlichem erforderlich, bleiben die dadurch ent
stehenden Auslagen unberücksichtigt. 

9.3.2	 Die Worte „unter den gleichen Voraussetzungen“ in § 9 
Abs. 3 Satz 2 bedeuten, dass auch die Erstattung von 
Auslagen für Ofen in Mietwohnungen davon abhängt, 
dass die Ofenbeschaffung beim Bezug der neuen Woh
nung notwendig ist. 

10.	 Zu § 10 

10.0	 Allgemeines 

Mit der Pauschvergütung werden alle sonstigen, nicht in 
den §§ 6 bis 9 bezeichneten Umzugsauslagen pauschal 
abgegolten. 

10.1	 Zu Absatz 1 

Maßgebend ist die Besoldungsgruppe, in der sich der 
Berechtigte am Tag vor dem Einladen des Umzugsgutes 
befindet, für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs
dienst die Eingangsbesoldungsgruppe ihrer Laufbahn. 



200 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 15 vom 19. April 2000 

Bei Berechtigten nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und 5 ist 
die Besoldungsgruppe maßgebend, der sie bei Beendi
gung des Dienstverhältnisses angehört haben oder, 
wenn dies günstiger ist, nach der ihre Versorgungsbezü
ge berechnet sind. Bei Berechtigten nach § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 6 ist die Besoldungsgruppe maßgebend, der 
der Verstorbene zuletzt angehört hat oder, wenn dies 
günstiger ist, nach der ihre Versorgungsbezüge berech
net sind. Die Rückwirkung der Einweisung in eine Plan
stelle bleibt unberücksichtigt. 

Der Tag vor dem Einladen des Umzugsgutes ist auch für 
die Bestimmung des Familienstandes maßgebend. 

10.2	 Zu Absatz 2 (bleibt frei) 

10.3	 Zu Absatz 3 

Die volle Pauschvergütung wird gewährt, wenn vor und 
nach dem Umzug eine Wohnung vorhanden ist. Der 
Wohnungsbegriff ergibt sich aus § 10 Abs. 3. Ein ein
zelner Raum ist hiernach keine Wohnung, auch wenn er 
mit einer Kochgelegenheit und den zur Führung eines 
Haushalts notwendigen Einrichtungen ausgestattet ist. 
Ist nur ein Raum gemietet und wird daneben das Bad, die 
Küche und die Toilette mitbenutzt, so ist der Wohnungs
begriff des § 10 Abs. 3 ebenfalls nicht erfüllt. Den Woh
nungsbegriff erfüllt jedoch ein Einzimmerappartement 
mit Kochgelegenheit und Toilette als Nebenraum. Die 
Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn bei Altbau
wohnungen die sanitären Anlagen außerhalb der Woh
nung liegen. 

Für die Erfüllung des Wohnungsbegriffs kommt es nicht 
darauf an, ob der Berechtigte das ausschließliche (allei
nige) Verfügungsrecht über die Wohnung hat oder sie 
mit anderen Personen gemeinsam gemietet hat, z. B. im 
Rahmen einer Wohngemeinschaft. 

Die Wohnungsvoraussetzungen sind in geeigneter Wei
se, z. B. durch Vorlage des Mietvertrages nachzuweisen. 

10.4	 Zu Absatz 4 (bleibt frei) 

10.5	 Zu Absatz 5 

§ 10 Abs. 5 stellt klar, dass für Umzugsvorbereitungen 
(§ 11 Abs. 3) eine Pauschvergütung für sonstige Um
zugsauslagen nicht gewährt wird, dass aber die sonsti
gen notwendigen Umzugsauslagen bis zur Höhe der 
Pauschvergütung erstattet werden. Andere nach dem 
Gesetz erstattungsfähige Umzugsauslagen (§§ 6 bis 9) 
werden daneben erstattet. 

10.6	 Zu Absatz 6 

Wenn der vorausgegangene Umzug ein Umzug aus An
lass der Einstellung (§ 4 Abs. 1 Nr. 1) oder der Räumung 
einer Mietwohnung auf dienstliche Veranlassung (§ 4 
Abs. 2 Nr. 2) war, wird ein Häufigkeitszuschlag nicht 
gewährt. 

11.	 Zu § 11 

11.1	 Zu Absatz 1 

11.1.1	 Die Gründe für die Anerkennung als vorläufige Woh
nung können z. B. in der weiten Entfernung zum 
Dienstort, in der Größe oder der Beschaffenheit der 
Wohnung oder in der Höhe der Miete liegen. 

11.1.2	 Hinsichtlich des Umfangs der Umzugskostenvergütung 
gibt es zwischen dem Umzug in eine vorläufige Woh
nung und dem Umzug in eine endgültige Wohnung kei
nen Unterschied. Für den Umzug in eine vorläufige 
Wohnung kann daher ein Häufigkeitszuschlag nach § 10 
Abs. 6 gewährt werden. 

11.1.3	 Das Erfordernis der vorherigen Anerkennung ist erfüllt, 
wenn eine zeitgerechte Entscheidung aus Gründen ver
zögert worden ist, die der Berechtigte nicht zu vertreten 
hat. 

11.1.4	 Der Widerruf der Zusage der Umzugskostenvergütung 
erstreckt sich sowohl auf den Umzug in die vorläufige 
als auch auf den Umzug in die endgültige Wohnung, 
wenn die vorläufige Wohnung noch nicht bezogen wor
den ist. Evtl. Auslagen für Umzugsvorbereitungen wer
den nach § 11 Abs. 3 erstattet. 

11.1.5	 Wird die vorläufige Wohnung zur endgültigen Woh
nung, ist die Anerkennung zu widerrufen. 

11.2	 Zu Absatz 2 (bleibt frei) 

11.3	 Zu Absatz 3 

11.3.1	 Nach § 11 Abs. 3 können die Auslagen, die durch die 
Vorbereitung des Umzugs entstanden sind, nur insoweit 
erstattet werden, als sie bei durchgeführtem Umzug zu 
erstatten wären. Erstattet werden in der Regel nur durch 
Belege nachgewiesene notwendige und nach diesem 
Gesetz erstattungsfähige Auslagen für Umzugsvorberei
tungen (§§ 6 bis 9). In Betracht kommen z. B. Auslagen 
für Reisen zum Suchen oder Besichtigen einer Wohnung 
und Maklergebühren. Sonstige mit der Umzugsvorbe
reitung zusammenhängende Auslagen werden nach § 10 
Abs. 5 bis zur Höhe der Pauschvergütung erstattet, z. B. 
Zeitungsanzeigen zum Vermieten der alten und Suchen 
einer neuen Wohnung. 

11.3.2	 Die Durchführung eines anderen Umzugs kann in Be
tracht kommen, wenn das Mietverhältnis der alten Woh
nung gekündigt und ein neuer Vertragsabschluss mit 
dem Vermieter der alten Wohnung nicht möglich ist. Ein 
anderer Umzug kann auch ein Vorwegumzug sein. 

12. Zu § 12 

12.1 Zu Absatz 1 (bleibt frei) 

12.2 Zu Absatz 2 (bleibt frei) 
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12.3	 Zu Absatz 3 (bleibt frei) 

12.4	 Zu Absatz 4 (bleibt frei) 

12.5	 Zu Absatz 5 

Erläuterungen: 

Die Textziffer 12.5 ersetzt die Mietbeitragsrichtlinie in 
der Fassung vom 27. November 1970 (GMBl S. 659), zu
letzt geändert durch Rundschreiben vom 5. April 1990 
(GMBl S. 317), sowie die zu ihrer Anwendung ergange
nen Rundschreiben. Damit treten auch die folgenden der 
in Nummer 2 des Einführungsrundschreibens zum Bun
desumzugskostengesetz vom 3. Januar 1991 (GMBl 
S. 62) genannten Rundschreiben außer Kraft: 

- Rundschreiben vom 29. März 1966 - II B 3 - 222 
43212 - betreffend Mietbeitrag für vom Ausland in 
das Inland versetzte ledige Bedienstete mit Haus
stand (n. v.), 

- Rundschreiben vom 28. Juni 1967 (GMBl S. 360) 
betreffend Versteuerung des Mietbeitrages, 

- Rundschreiben vom 14. November 1969 - D II 3 - 222 
43212 - betreffend angemessenen Wohnraum (n. v.), 

-	 Rundschreiben vom 27. November 1970 (GMBl 
S. 658) betreffend Mietbeitragsrichtlinie, 

- Rundschreiben vom 17. Dezember 1974 (GMBl 
1975 S. 47) betreffend Änderung der Mietbeitrags
richtlinie, 

-	 Rundschreiben vom 9. September 1975 (GMBl 
S. 628) betreffend Gewährung von Mietbeiträgen 
und Trennungsgeld, 

-	 Rundschreiben vom 10. März 1989 - D III 5 - 222 
43272 - betreffend Bedeutung von Mietbeiträgen 
(n. v.), 

- Rundschreiben vom 1. Juni 1989 (GMBl S. 407) be
treffend Änderung der Mietbeitragsrichtlinie, 

-	 Rundschreiben vom 5. April 1990 (GMBl S. 317) be
treffend Änderung der Mietbeitragsrichtlinie. 

12.5.1	 Um Berechtigten, denen die Umzugskostenvergütung 
nach § 3 oder § 4 zugesagt worden ist und die einen An
spruch auf Trennungsgeld nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11 

oder 22 TGV oder § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung 
mit Abs. 3 Satz 1 ATGV haben, die Anmietung einer 
Wohnung am neuen Dienstort oder in seinem räumli
chen Zusammenhang zu erleichtern und gleichzeitig 
Trennungsgeld einzusparen, können ihnen monatliche 
Mietbeiträge gewährt werden. Satz 1 gilt auch für vom 
Ausland in das Inland versetzte Berechtigte, wenn sie 
Trennungsgeld nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 TGV nur 
deshalb nicht erhalten, weil sie ihre Wohnung (§ 10 
Abs. 3) im Ausland aufgegeben und ihr Umzugsgut so
fort in das Inland mitgenommen haben. 

12.5.2	 Mietbeiträge dürfen nur für eine Wohnung im Inland ge
währt werden. Ausgenommen sind bundeseigene oder 
im Besetzungsrecht des Bundes stehende Mietwohnun
gen, es sei denn, dass sie ohne die Gewährung eines 
Mietbeitrages an Trennungsgeldempfänger nicht ver
mietet werden können. 

12.5.3	 Mietbeiträge werden nur gewährt, wenn der Berechtigte 
voraussichtlich vor Ablauf von zehn Monaten nach dem 
Bezug der Wohnung an seinem neuen Dienstort ein
schließlich seines Einzugsgebietes keine angemessene 
Wohnung zu einer zumutbaren Miete erhalten kann. 

12.5.4	 Eine Wohnung ist angemessen, wenn sie den Vorausset
zungen des § 2 Abs. 1 Satz 3 bis 5 TGV entspricht. 
Wohnraum für andere als in § 6 Abs. 3 Satz 2 und 3 ge
nannte Personen bleibt unberücksichtigt. 

12.5.5	 Die Miete ist zumutbar, wenn sie 18 vom Hundert der 
monatlichen Bezüge nicht übersteigt. Monatliche Bezü
ge sind bei Empfängern von Dienstbezügen das Grund
gehalt, Zuschüsse zum Grundgehalt, der Familienzu
schlag der Stufe 1, Amts-, Stellen- und Ausgleichszu
lagen sowie die Überleitungszulage nach Artikel 14 § 1 
des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I 
S. 322, 341). Bei anderen Berechtigten sind die entspre
chenden Bruttobezüge maßgebend. 

12.5.6	 Ist der Mietbeitrag höher als ein nach dem Wohngeldge
setz zustehendes Wohngeld, wird er in Höhe des Unter
schiedsbetrages gezahlt. 

12.5.7	 Der Mietbeitrag kann bis zur Höhe des Unterschiedsbe
trages zwischen der nach dem Mietvertrag zu zahlenden 
Leerraummiete für eine angemessene Wohnung 
(Tz 12.5.4) und der zumutbaren Miete (Tz 12.5.5) – je
weils ohne Nebenkosten und Umlagen – zuzüglich eines 
pauschalen Zuschlages von 20 vom Hundert im Hin
blick auf die zu entrichtende Lohn- oder Einkommen
steuer gewährt werden. Er darf 620 DM im Monat nicht 
übersteigen. Gehören zur häuslichen Gemeinschaft des 
Berechtigten mehr als fünf Personen (§ 6 Abs. 3 Satz 2 
und 3), erhöht sich der Höchstbetrag nach Satz 2 für je
de weitere Person um 100 DM. 

Die Summe der monatlichen Mietbeiträge darf für einen 
Berechtigten, der im Zeitpunkt der Antragstellung die 
Voraussetzungen für die Gewährung von Trennungsgeld 

- nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 TGV1 oder § 8 Abs. 3 
Satz 1 ATGV erfüllt, 22.296 DM, 

-	 nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 TGV2 erfüllt, 16.680 DM 

nicht übersteigen. 

1 Entspricht ab 1. Juni 1999 § 3 Abs. 3 Satz 2 TGV. 1 Entspricht ab 1. Juni 1999 § 3 Abs. 3 Satz 2 TGV. 
2 Gilt ab 1. Juni 1999 für Berechtigte nach § 3 Abs. 3 Satz 1 TGV, so 2 Entspricht ab 1. Juni 1999 § 3 Abs. 3 Satz 1 TGV. 

fern sie ihre Wohnung (§ 10 Abs. 3 BUKG), über die sie das aus
schließliche Verfügungsrecht besitzen, beibehalten. 
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Erläuterungen: 

Die Anhebung des monatlichen Höchstbetrages des 
Mietbeitrages in Textziffer 12.5.7 auf 620 DM berück
sichtigt bereits die auch bisher wegen der Versteuerung 
auf besonderen Antrag mögliche Anhebung des Mietbei
trages um 20 vom Hundert. Bei voller Ausschöpfung des 
neuen Höchstbetrages ergibt sich bei dem unveränder
ten Gesamthöchstbetrag von 22.296 DM z. B. für einen 
verheirateten Berechtigten die Gewährung eines Miet
beitrages für ca. drei Jahre. 

12.5.8	 Ist der Unterschiedsbetrag zwischen der zu zahlenden 
und der zumutbaren Miete (Tz 12.5.5) geringer als 
10 DM, wird ein Mietbeitrag nicht gewährt. 

12.5.9	 Mietbeiträge werden monatlich nachträglich gewährt. 

12.5.10 Die Höhe des Mietbeitrages ist nach jeweils zwölf Mo
naten veränderten Verhältnissen (z. B. hinsichtlich der 
Bezüge oder der Miete) anzupassen. Die Zwölfmonats
frist beginnt mit dem Tage, ab dem Mietbeitrag erstmals 
gewährt wird. In den Lauf der Frist fallende Verände
rungen werden erst mit Ablauf der Frist wirksam. Erhöht 
sich jedoch die nach dem Mietvertrag zu zahlende Mie
te, kann der Mietbeitrag auf einen spätestens drei Mona
te nach dem Tag der Bekanntgabe der Mieterhöhung ge
stellten Antrag hin vom Ersten des Monats an erhöht 
werden, von dem an die erhöhte Miete zu zahlen ist. 

12.5.11 Der Berechtigte hat der Bewilligungsbehörde alle Än
derungen unverzüglich anzuzeigen, die für die Ge
währung des Mietbeitrages dem Grunde und der Höhe 
nach von Bedeutung sein können. 

12.5.12 Mietbeiträge werden nur bis zu dem Zeitpunkt gewährt, 
zu dem der Berechtigte eine angemessene Wohnung zu 
einer zumutbaren Miete am neuen Dienstort einschließ
lich seines Einzugsgebietes beziehen kann. Textziffer 
12.5.7 bleibt unberührt. 

12.5.13 Endet das Dienstverhältnis eines Berechtigten infolge 
Erreichens der Altersgrenze, Dienstunfähigkeit oder 
durch Tod, wird der Mietbeitrag dem Berechtigten oder 
seinen Hinterbliebenen (§ 1 Abs. 2) weitergewährt. 

12.5.14 Der Antrag auf Gewährung eines Mietbeitrages ist so
bald wie möglich vor Abschluss des Mietvertrages zu 
stellen. Die oberste Dienstbehörde kann hiervon in be
sonders begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. 

12.5.15 Bewilligungsbehörden sind die obersten Bundesbehör
den oder die von ihnen dazu bestimmten nachgeordne
ten Behörden. 

12.5.16 Die Mietbeiträge sind bei Titel 453 01 zu buchen. 

12.5.17 Eine Wohnung, für die ein Mietbeitrag gewährt wird 
oder gewährt worden ist, gilt als vorläufige Wohnung 
nach § 11 Abs. 1. Die Anerkennung als vorläufige Woh
nung entfällt mit Wirkung vom Ersten des Monats, in 

dem die Miete für diese Wohnung die zumutbare Miete 
(Tz 12.5.5) nicht mehr übersteigt, es sei denn, dass die 
Wohnung auch aus anderen Gründen als vorläufig aner
kannt worden ist oder anerkannt worden wäre, wenn der 
Berechtigte dies vor dem Bezug der Wohnung beantragt 
hätte. 

12.5.18 Mit der Gewährung eines Mietbeitrages ist der An
spruch auf Trennungsgeld (vgl. Tz 12.5.1) abgegolten. 
Ein bewilligter Mietbeitrag kann daher nicht mehr auf 
Trennungsgeld umgestellt werden. Das gilt auch, wenn 
nach der Bewilligung des Mietbeitrages Verhältnisse 
eintreten, bei deren Berücksichtigung die Trennungs
geldgewährung für den Berechtigten günstiger wäre. 
Die Bewilligung des Mietbeitrages schließt die Ge
währung von Trennungsgeld jedoch nicht aus, wenn auf
grund einer neuen dienstlichen Maßnahme nach § 1 
Abs. 2 TGV ein neuer Trennungsgeldanspruch entsteht. 
In diesem Fall können der aus Anlass der vorausgegan
genen dienstlichen Maßnahme bewilligte Mietbeitrag 
und das für den neuen Dienstort zustehende Trennungs
geld beim Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen ne
beneinander gewährt werden. 

13.	 Zu § 13 (bleibt frei) 

14.	 Zu § 14 (bleibt frei) 

15.	 Zu § 15 

Die Vorschrift ermöglicht es der obersten Dienstbehör
de, benachbarte Gemeinden zu einem Dienstort zu be
stimmen, wenn sich Liegenschaften derselben Dienst
stelle über das Gebiet mehrerer Gemeinden erstrecken. 
Anwendungsfälle für die Ermächtigung sind z. B. Trup
penübungsplätze oder Kasernenbereiche, die über das 
Gebiet einer politischen Gemeinde hinausgehen. 

16.	 Zu § 16 

Die Vorschrift dient der Rechtssicherheit in Übergangs
fällen. Ist eine vor Verkündung des Gesetzes erteilte Zu
sage der Umzugskostenvergütung widerrufen worden, 
so werden nach § 16 Abs. 1 Satz 2 die durch die Vorbe
reitung des Umzugs entstandenen notwendigen Ausla
gen auf Antrag nach dem bisherigen Recht erstattet. 
Wenn zur Umzugsvorbereitung eine oder mehrere Rei
sen zum Suchen oder Besichtigen einer Wohnung am 
neuen Dienstort durchgeführt worden sind (§ 7 Abs. 2), 
hat dies zur Folge, dass diese Reise gemäß den Vor
schriften des alten Rechts wie Dienstreisen behandelt 
werden. 



203 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 15 vom 19. April 2000 

Öffentliche Ausschreibung der Ausrichtung 
des Brandenburger Dorffestes 2001 

Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft,

Umweltschutz und Raumordnung


Vom 3. April 2000


1. Gegenstand 

Nach dem großen Erfolg der bisherigen Brandenburger Dorf
feste beabsichtigt das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
schutz und Raumordnung auch 2001 die Ausrichtung eines 
Brandenburger Dorffestes zu unterstützen. Das Fest soll am 
25. August 2001 stattfinden. Das „Brandenburger Dorffest” soll 
Amtsgemeinden die Möglichkeit geben, das sich entwickelnde 
Leben in den Vereinen, ländliche Traditionen, erste Erfolge des 
Dorferneuerungsprogramms, die regionale Küche und Produk
te, aber auch die Probleme des ländlichen Raumes öffentlich
keitswirksam darzustellen. 

2. Teilnehmerkreis 

Für die Ausrichtung des Brandenburger Dorffestes können sich 
alle Amtsgemeinden des Landes bewerben. 

3.Auswahlkommission 

Zur Vorauswahl unter den Bewerbergemeinden wird eine Aus
wahlkommission gebildet, die sich aus Vertretern des Ministeri
ums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung und 
Vertretern gesellschaftlicher Organisationen zusammensetzt. 

4.Auswahlverfahren 

Die Auswahlkommission trifft aus allen eingegangenen Be
werbungen insbesondere nach folgenden Kriterien eine Voraus
wahl: 

- Eignung des Veranstaltungsortes in der Amtsgemeinde (wie 
z. B. Vorhandensein eines Festplatzes/Sportplatzes, reges 
Vereinsleben, landwirtschaftliche Betriebe mit Direktver
marktung im Ort) 

- umweltfreundliches Veranstaltungskonzept 
- Verkehrsanbindung 
- Finanzplanung 
- Zustimmung der Gemeindevertretung 

Auf Vorschlag der Auswahlkommission trifft der Minister für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung die endgülti
ge Entscheidung über den Veranstaltungsort. 

5. Finanzierung 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raum
ordnung beteiligt sich an den Durchführungskosten des 
Brandenburger Dorffestes mit einem finanziellen Beitrag von 

35.000 DM. Die restlichen Kosten und die organisatorische Vor
bereitung sind durch die Amtsgemeinde zu übernehmen. 

6. Bewerbung 

Der Bewerbung für das Brandenburger Dorffest müssen folgen
de Unterlagen beigefügt werden: 

- Finanzierungsplan mit verbindlicher Erklärung der Kos
tenübernahme 

- Aussagen zur Verkehrsanbindung 
- Aussagen zum gesellschaftlichen Leben, zur bisherigen Ent

wicklung in Bezug auf Dorfgestaltung im Veranstaltungsort 
- Lageplan und Fotos der für die Veranstaltungen vorgesehe

nen Flächen 
- Grobvorstellungen zu den geplanten Aktivitäten 

Die Bewerbungen sind bis zum 30. Juni 2000 zu richten an: 

Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raum
ordnung 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Heinrich-Mann-Allee 103 
14478 Potsdam 

Jahresbericht 1999 über die Ergebnisse der ersten 
und zweiten juristischen Staatsprüfungen 

Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz

und für Europaangelegenheiten


des Landes Brandenburg - Justizprüfungsamt 

Vom 30. März 2000


Der Jahresbericht 1999 über die Ergebnisse der ersten und zwei
ten juristischen Staatsprüfungen, Bekanntmachung des Ministe
riums der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes 
Brandenburg - Justizprüfungsamt - vom 22. Februar 2000, ist im 
Justizministerialblatt für das Land Brandenburg (JMBl. S. 36) 
veröffentlicht worden. 

Auflösung der Fachklinik Beelitz 

Erlass des Ministeriums für Arbeit,

Soziales, Gesundheit und Frauen


Vom 29. März 2000


Die Fachklinik Beelitz wird mit Ablauf des 31. März 2000 auf
gelöst. 
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